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Der Stadtrat von Friedberg hat in der Sitzung vom .................... beschlossen, den Bebauungsplan "Nr. 51/VI"

aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus der Stadt Friedberg öffentlich

ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt.

Die Stadt Friedberg hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom .................... den Bebauungsplan gemäß

§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen.

Friedberg, den ......................... .......................................................

                                                                              (Siegel) Unterschrift des 1. Bürgermeisters

Der Bebauungsplan wurde ausgefertigt am ...........................

Friedberg, den ......................... .......................................................

                                                                              (Siegel) Unterschrift des 1. Bürgermeisters

Der Satzungsbeschluss wurde am .................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu

jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der

Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4

BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Friedberg, den ......................... .......................................................

                                                                              (Siegel) Unterschrift des 1. Bürgermeisters
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Bei abweichenden Grundstückszuschnitten bzw. Gebäudegrundrissen ist eine Interpolation

der festgesetzten max. Höhe des Erdgeschossrohfußbodens in m NHN zulässig.

max. Höhe Erdgeschossrohfußboden in m NHN
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Bebauungsplan

"Nr. 51/VI", Stadt Friedberg
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Lagesystem: UTM - Koordinaten der Zone 32

Stadt

Friedberg

Bebauungsplan "Nr. 51/VI"

Stadt Friedberg

Aufstellung

Für die Planung:

Baureferat

für das Gebiet östlich und westlich der nördlichen

Karl-Lindner Straße, südlich der Martin-Luther-Straße

und nördlich des Hagelmühlweges

A. Planzeichnung

im Maßstab 1:1000 in der Fassung vom 12.05.2021
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Baureferentin
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Friedberg,

Roland Eichmann

Erster Bürgermeister

Kling Consult GmbH
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